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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Bericht zu übernehmen: 

Bezugsvermerke und/oder Erwägungen 

– unter Hinweis auf Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) und Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

A. in der Erwägung, dass der Ansatz der Kommission in Bezug auf die 

Gleichstellungsaspekte des nächsten MFR auf mehr Flexibilität bei der Bewältigung der 

anstehenden Herausforderungen für Frauen abzielt, die fehlende Zweckbindung konkreter 

Mittel jedoch zu einer niedrigeren Finanzausstattung im Vergleich zum laufenden MFR 

führen könnte; 

B. in der Erwägung, dass im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen in Übereinstimmung mit 

der Strategie zur Gleichstellung von Männern und Frauen (2010-2015) die Umsetzung der 

im Rahmen der Strategie vorgesehenen Maßnahmen unterstützt wird, 

C. in der Erwägung, dass der gegenwärtige Vorschlag für den MFR 2014-2020 nicht 

berücksichtigt, wie wichtig es ist, die Investitionen in Bezug auf Gleichstellung und 

Frauenrechte aufzustocken, unter anderem als notwendige Reaktion auf die derzeitige 

Wirtschafts- und Finanzkrise; 

Empfehlungen 

(i)  betont, dass die durchgängige Berücksichtigung des Aspekts der 

Geschlechtergleichstellung mit einer spezifischen Mittelausstattung einhergehen muss, 

weshalb letztere nicht durch horizontale Ziele ersetzt werden darf; fordert einen doppelten 

Ansatz, der Effizienz und Berechenbarkeit sicherstellen und bei allen wichtigen 

Finanzierungsinstrumenten die Regel sein sollte; hält eine verstärkte und effizientere 

Einbindung der Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und der Instrumente für 

das Gender Mainstreaming im nächsten Programmplanungszeitraum für außerordentlich 

wichtig; 

(ii) fordert Kommission und Rat auf, im MFR 2014-2020 gleichstellungsorientierte 

Haushaltsverfahren anzuwenden; betont, dass die MFR-Verordnung Anweisungen an die 

Kommission beinhalten sollte, in den EU-Haushaltsverfahren Gender-Budgeting 

anzuwenden und unterschiedliche Finanzierungsinstrumente zu nutzen; 

(iii) weist darauf hin, dass der MFR eine Gleichstellungsanalyse seiner Haushaltsprioritäten 
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sowie eine Aufschlüsselung sämtlicher Haushaltsbestimmungen für 

geschlechtsspezifische Politiken und Programme enthalten sollte; 

(iv) unterstreicht, dass die Finanzmittel für Gleichstellungsmaßnahmen in Bezug auf 

Beschäftigung und Wachstum – zur Überwindung der horizontalen und vertikalen 

Geschlechtersegregation sowie Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohn- und 

Rentengefälles und der zunehmenden Verarmung von Frauen – sowie Rechte und 

Demokratie erhöht werden müssen; fordert Kommission und Rat auf, die Gleichstellung 

der Geschlechter als spezifisches Ziel in das Programm Rechte und Unionsbürgerschaft 

aufzunehmen sowie das Programm Daphne weiterhin als unabhängigen Bestandteil dieses 

Programms aufrechtzuerhalten; 

(v) fordert Kommission und Rat auf, Gleichstellungsziele in die Strukturfonds-Verordnungen 

und in wesentliche EU-Finanzprogramme (Gesundheit und Umwelt, Bildung und Jugend, 

Wirtschaft usw.) aufzunehmen und sicherzustellen, dass entsprechende Mittel 

zweckgebunden werden; spricht sich dafür aus, die Interventionen des ESF stärker 

strategisch auszurichten und die Mittel für Maßnahmen einzusetzen, die auf die Förderung 

der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Verbesserung des Zugangs zum 

Arbeitsmarkt und die Wiedereingliederung, die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut, 

sozialer Ausgrenzung und jeglicher Form der Diskriminierung abzielen; fordert die 

Kommission auf, im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raumes zukunftsweisende Maßnahmen vorzulegen, um die Beschäftigung 

von Frauen in ländlichen Gebieten zu fördern; 

(vi) fordert Kommission und Rat auf, weiterhin eine Zweckbindung von Mitteln für das 

Europäische Institut für Gleichstellungsfragen ohne Kürzungen sicherzustellen, damit das 

Institut uneingeschränkt tätig werden kann und Statistiken und Forschungsarbeiten zur 

Gleichstellungspolitik in der EU an die Mitgliedstaaten und den rotierenden Vorsitz des 

Rates der Europäischen Union übermitteln kann;  

(vii) betont, dass die Strategie der Kommission für die Gleichheit von Frauen und Männern im 

Zeitraum 2010 bis 2015 und die Strategie für die folgenden fünf Jahre nach 2015 ebenso 

wie die jährlichen Berichte über die Gleichstellung der Geschlechter als Grundlage dafür 

dienen sollten, in welchen Bereichen und wie gezielte Ausgaben getätigt werden sollten, 

wobei insbesondere das hohe Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung der am meisten 

gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie älteren Frauen und alleinerziehenden Müttern 

berücksichtigt werden sollte;  

(viii) stellt fest, dass die Auflage großangelegter Finanzierungsprogramme für kleinere NRO, 

darunter Organisationen von Frauen, ein Hindernis in Bezug auf den Erhalt von 

Finanzmitteln der EU darstellen wird, was ihren einzigartigen Beitrag zur Verbesserung 

der Qualität der Politik und der Rechtsvorschriften in Gleichstellungsfragen erschweren 

wird; fordert die Aufrechterhaltung kleinerer neben den größeren Finanzhilfen, damit 

kleinere NRO auch künftig Zugang zu EU-Finanzmitteln haben; 

(ix) fordert Kommission und Rat auf, sicherzustellen, dass bei allen aus dem MFR 2014-2020 

zugewiesenen Mitteln das Gleichstellungsprinzip beachtet und die durchgängige 

Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in allen Politikbereichen der Europäischen 

Union gefördert wird; 
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(x) weist darauf hin, dass die Geschlechtergleichstellung eine klarere Zielsetzung sein und mit 

einer Zweckbindung von Finanzmitteln in Bezug auf alle Maßnahmen und Programme im 

Rahmen der EU-Außenbeziehungen einhergehen muss. 

(xi) hebt hervor, dass das Gender-Budgeting sich gut als Gestaltungsinstrument zur 

Verbesserung der Effizienz und der Fairness eignet, sowie dazu, genau zu beobachten, wie 

die Haushaltsmittel sich auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Chancen von 

Frauen und Männern auswirken, und eine flexible Handhabe bietet, um die Mittel, die der 

Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter abträglich sind, umzustrukturieren; 

ist der Auffassung, dass eine gründliche Analyse geschlechtsspezifischer Themen bei der 

Planung des EU-Haushalts eine gezieltere Einsetzung von Ressourcen ermöglichen dürfte, 

so dass Gleichstellung und soziale Kohäsion verbessert werden; 

Änderungsanträge 

Änderungsantrag 1 

Änderungsvorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen 

Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020 

Erwägung 14 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) In den jährlichen 

Haushaltsverfahren für den MFR 2014-

2020 werden gleichstellungsorientierte 

Elemente einbezogen, wobei 

berücksichtigt wird, auf welche Weise der 

allgemeine Finanzrahmen der EU zu 

einer besseren Geschlechtergleichstellung 

beiträgt (und die durchgängige 

Berücksichtigung des Aspekte der 

Geschlechtergleichstellung sicherstellt).  
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Änderungsantrag 2 

Änderungsvorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen 

Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020  

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Europäische Parlament, der Rat und 

die Kommission (die „Organe“) ergreifen 

alle erforderlichen Maßnahmen, damit das 

jährliche Haushaltsverfahren möglichst 

reibungslos abgewickelt wird.  

Das Europäische Parlament, der Rat und 

die Kommission (die „Organe“) ergreifen 

alle erforderlichen Maßnahmen, damit das 

jährliche Haushaltsverfahren möglichst 

reibungslos abgewickelt wird, und stellen 

in all seinen Phasen ein 

gleichstellungsorientiertes 

Haushaltsverfahren sicher. 
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